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Die nachfolgenden Versicherungsbedingungen sind 
wichtige Unterlagen für Sie. Sie finden dort alle Angaben 
zu Ihrem Versicherungsschutz: zum Beispiel was im 
Schadensfall wichtig ist, um Versicherungsleistungen 
zu erhalten. Oder wie und in welchem Umfang Sie im 
Schadensfall entschädigt werden. Bitte lesen Sie dieses 
Dokument gründlich durch und bewahren Sie es sorgfältig 
auf. So können Sie auch später alles Wichtige noch einmal 
nachlesen – vor allem nach einem Versicherungsfall.

Ihr Versicherungsschutz ist Bestandteil eines 
Gruppenversicherungsvertrages zwischen der 
TARGOBANK AG als Versicherungsnehmer einerseits 
sowie der ACM Versicherung AG, Breite Straße 29, 
40213 Düsseldorf, als Versicherer.

Beauftragt mit der Abwicklung der Versicherungs-
leistungen ist:

AP Solutions GmbH (nachfolgend Allianz)

Königinstraße 28

80802 München

Für Sie als versicherten Kreditkarteninhaber ist die 
Allianz direkter Ansprechpartner für alle Anfragen zur 
Beanspruchung von Versicherungsleistungen.

Bitte wenden Sie sich an und melden Ihre Schäden:

	

	

	
	
	

AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
10848 Berlin

Ihre Rechte und Pɥichten sind überall dort geregelt, wo 
sich der Text direkt an „Sie“, den „Karteninhaber“, den 
„Inhaber einer gültigen Flexx-Karte“ und „Inhaber einer 
entsprechend gültigen Zusatzkarte“, an die „begünstigte 
Person“ oder an die „versicherte Person“ wendet.

Ihre TARGOBANK

• online unter Angabe Ihrer Policen-Nummer:
DE410005575

• https://allianz-protection.com/login-path/
policy?policyNumber=DE410005575

• per E-Mail: targo-kreditkarte@allianz.com
• per Telefon: +49 211 - 900 20 445
• postalisch unter Angabe Ihrer Kreditkartennummer:

https://allianz-protection.com/login-path/policy?policyNumber=DE410005575
https://allianz-protection.com/login-path/policy?policyNumber=DE410005575
mailto:targo-kreditkarte%40allianz.com?subject=
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Allgemeine Versicherungs
informationen nach § 1 der 
VVG-Informationspɥichten
verordnung

1.	 Identität des Versicherers

ACM Versicherung AG
Breite Straße 29
40213 Düsseldorf

Die Handelsregisternummer ist 101315 am Amtsgericht Düsseldorf.

2.	 Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigter

ACM Versicherung AG
Breite Straße 29
40213 Düsseldorf
Vorstand: Mathieu Dehestru (Vorsitzender), Bianca Hövelmann (stellv. Vorsitzende), 
Cécile Drevelle, Dirk Käckenmeister; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Loïc Guyot.

3.	 Hauptgeschäftstätigkeit

Die Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben von Unfall- und Schadenver-
sicherungen.

4.	 Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistungen

Sachversicherungen

Einkaufschutzversicherung:

Der Einkaufschutz schützt den Kreditkarteninhaber (versicherte Person) im 
Rahmen des Deckungsumfangs vor einem finanziellen Schaden im Falle von 
Abhandenkommen, Diebstahl (auch Raub und andere Vermögensdelikte) oder 
Beschädigung der gekauften und versicherten Waren.
Geldautomatenschutzversicherung:

Der Geldautomatenschutz schützt den Karteninhaber (versicherte Person) im 
Rahmen des Deckungsumfangs vor einem finanziellen Verlust im Falle von Dieb-
stahl oder Raub von zuvor am Geldautomaten abgehobenem Bargeld.
Für beide abgesicherten Risiken gilt:

Sollten sich am Deckungsumfang gemäß der nachfolgenden Versicherungs-
bedingungen Änderungen ergeben, wird der Kreditkarteninhaber vom Ver-
sicherungsnehmer (TARGOBANK AG) informiert. Die genauen Definitionen, 
Anspruchsvoraussetzungen und Ausschlüsse zu den o. g. Leistungen können den 
nachfolgenden Versicherungsbedingungen entnommen werden.

5.	 Gesamtpreis der Versicherung und Kosten

Für in Kredit- oder Kundenkarten inkludierte Versicherungsleistungen fallen keine 
separaten Versicherungsprämien an.

6.	 Zahlung, Erfüllung und Zahlungsweise der Prämie

Für inkludierte Versicherungsleistungen in Kredit- oder Kundenkarten entfallen 
diese Regelungen. Es werden keine Prämien berechnet.

7.	 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zustandekommen des Kreditkarten-
vertrages. Davon abweichende Regelungen (z. B. Aktivierung des Versicherungs-
schutzes durch Karteneinsatz) sind in den nachfolgenden Versicherungs-
bedingungen aufgeführt.

8.	 Ihr Widerrufsrecht

Ein separates Widerrufsrecht für die in der Flexx-Karte enthaltenen 
Versicherungsleistungen besteht nicht. Es gelten die entsprechenden Regelungen 
der jeweiligen Kunden- bzw. Kreditkarte.
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9.	 Vertragslaufzeit

Die Vertragslaufzeit richtet sich nach dem zugrunde liegenden 
Kreditkartenvertrag.

10.	 Vertragsbeendigung

Der Versicherungsschutz kann nicht explizit gekündigt werden. Der Ver-
sicherungsschutz ist unabdingbar an den Bestand des Kreditkartenvertrages 
geknüpft.

11.	 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für gegen den Versicherer gerichtete Klagen bezüglich der Versicherungs-
leistungen bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit 
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach 
Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.
Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb Deutschlands oder ist Ihr 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt, ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag und der Versicherungsver-
mittlung ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherer 
seinen Sitz hat. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

12.	 Vertragssprache

Die Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

13.	 Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an den 
Versicherer. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die zuständige Aufsichts
behörde einzuschalten:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Sektor Versicherungsaufsicht
Postfach 13 08, 53003 Bonn

Hiervon unberührt bleibt Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
Die ACM Versicherung AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann 
e. V.“. Damit steht dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person die 
Möglichkeit oɡen, den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in Anspruch 
zu nehmen, wenn über getroɡene Entscheidungen kein Einverständnis erzielt 
werden kann. Das Verfahren ist kostenfrei. Der Ombudsmann kann erreicht 
werden unter:
Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

Telefon:	 0800 - 36 96 000 (kostenfrei)

Fax:	 0800 - 36 99 000 (kostenfrei)

E-Mail:	 beschwerde@versicherungsombudsmann.de

14.	 Datenschutzhinweis

Wir schützen Ihre Daten. Wir schätzen Ihr Vertrauen sehr. Deswegen verpɥichten 
wir uns, mit Ihren persönlichen Daten transparent, mit Sorgfalt und unter Ein-
haltung der geltenden Vorschriften und insbesondere der europäischen Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) umzugehen. Nachstehend informieren wir 
Sie über die Verarbeitung und die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
sowie über die Ihnen zustehenden Rechte.

§ 1	 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragte

Die ACM Lebensversicherung AG und die ACM Versicherung AG 
sind Tochtergesellschaften der ACM Deutschland AG (im Folgenden 
„ACM Deutschland-Gruppe“) und gehören zum Crédit Mutuel-Konzern.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist je nach Produkt die 
ACM Lebensversicherung AG oder die ACM Versicherung AG (im Folgenden 
„der Versicherer“).
(1) �Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die ACM Versicherung AG, die Sie 

unter folgenden Kontaktdaten erreichen:
ACM Versicherung AG
Kundenservice
Postfach 1667
77606 Oɡenburg
Tel.: 0211 - 73 74 73 74

(2) �Unsere externe Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter folgenden 
Kontaktdaten:
Christina Grewe
Grewe Anwaltskanzlei
Erzbergerstraße 17
68165 Mannheim
Tel.: 0621 - 37 70 36 40
E-Mail: info@grewe-kanzlei.de

§ 2	 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

§ 2.1	 Abschluss und Erfüllung des Versicherungsvertrags

Um Ihren Antrag auf Versicherungsschutz zu prüfen und Ihnen passende und 
individuelle Angebote zu unterbreiten, benötigen wir einige Angaben von Ihnen. 
Ohne Verarbeitung der von Ihnen gemachten Angaben können wir das von uns zu 
übernehmende Risiko und den sich daraus ergebenden Beitrag der zu erhebenden 
Versicherungsprämie nicht einschätzen, so dass Abschluss und Durchführung 
des Versicherungsvertrags unmöglich sind. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung und Erfüllung des Ver-
tragsverhältnisses. Angaben zum Schaden- oder Leistungsfall benötigen wir etwa, 
um den Eintritt und den Umfang des Versicherungsfalles sowie ggf. den Eintritt 
und die Abwicklung von Regressforderungen prüfen zu können. Die Daten nutzen 
wir weiterhin für die Pɥege der gesamten Kundenbeziehung, insbesondere für die 
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende 
Auskunftserteilungen und zur Erfüllung unserer Beratungspɥicht.
Kommt der Vertrag nicht zustande, speichern wir Ihre Daten, in den Personen‑ 
und Unfallversicherungen auch Ihre Gesundheitsdaten, drei volle Kalenderjahre 
für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Die Rechtsgrund-
lage für diese Verarbeitung im Zusammenhang mit vorvertraglichen und vertrag-
lichen Zwecken ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei der Verarbeitung von Gesundheits-
daten holen wir vorher Ihre Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO ein.

§ 2.2	 Erfüllung rechtlicher Verpɥichtungen
Des Weiteren verarbeiten wir personenbezogene Daten, soweit hierzu eine 
gesetzliche Verpɥichtung besteht. Dies gilt insbesondere in Bezug auf unsere 

mailto:beschwerde%40versicherungsombudsmann.de?subject=
mailto:info%40grewe-kanzlei.de?subject=


8 9Allgemeine Versicherungsinformationen

Verpɥichtungen zur Terrorismus-, Geldwäsche- und Korruptionsbekämpfung. Zu 
diesem Zweck können wir Ihre personenbezogenen Daten analysieren, um gemäß 
den einschlägigen Vorschriften ein Risikoprofil zu erstellen.
Unsere Verpɥichtungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Steuerstraftaten 
können die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich machen. 
Insbesondere können personenbezogene Daten an deutsche Steuerbehörden 
übermittelt werden und durch diese im Rahmen der Systeme zum internationalen 
Informationsaustausch an ausländische Steuerbehörden weitergeleitet werden. 
Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung im Zusammenhang mit der Erfüllung 
rechtlicher bzw. gesetzlicher Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO i. V. mit der 
jeweiligen anwendbaren gesetzlichen Regelung.

§ 2.3	 Wahrung unserer berechtigten Interessen

Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen verarbeiten wir personenbezogene 
Daten. Diese berechtigten Interessen, die sich auf Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO stützen, 
bestehen im Abschluss und in der Durchführung von Rückversicherungsver-
trägen, in der Durchführung statistischer und versicherungsmathematischer 
Analysen zwecks Ausarbeitung, Überwachung und Entwicklung von Tarifen, 
Produkten und Services, der Durchführung von Zufriedenheitsumfragen, der 
Erstellung von Statistiken sowie der Missbrauchsbekämpfung und der Erfüllung 
gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Verpɥichtungen. Ebenso können personen-
bezogene Daten für versicherungsrelevante Forschungszwecke verarbeitet 
werden (z. B. Unfallforschung).

§ 2.4	 Wahrung unserer bzw. der berechtigten Interessen von Dritten

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um berechtigte 
Interessen von uns oder von Dritten gem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO zu wahren. Dies 
kann insbesondere der Fall sein:
•	 	zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs;
•	 	�zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten insbesondere durch Daten-

analysen zur Betrugsbekämpfung sowie zur Verhinderung und Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch, d. h. Bekämpfung von arglistiger bzw. 
betrügerischer Überhöhung von Versicherungsansprüchen. Die Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch und -betrug erfolgt im berechtigten Interesse 
des Versicherers und zum Schutz der Versicherten im Allgemeinen;

•	 �	zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere 
Produkte der Unternehmen der ACM Deutschland-Gruppe und von deren 
Kooperationspartnern.

Von Ihnen übermittelte Erklärungen, Informationen und Dokumente aller Art 
können, sofern sie zum Vertragsschluss oder zur Beurteilung einer Leistungs-
pɥicht unsererseits erfolgten, von uns auf ihre Richtigkeit überprüft werden. 
Im Rahmen dieser Überprüfungen können wir uns an betroɡene Personen bzw. 
relevante Dritte wenden, darunter diejenigen, die als Aussteller der Dokumente 
bezeichnet werden oder allgemein in der Lage sind, die Richtigkeit der 
Dokumente zu bestätigen.
Diese Überprüfungen dienen dazu, die Stimmigkeit der Erklärungen, der 
Umstände und der Folgen des Schadensfalls sowie die Wirklichkeit, Wahrhaftig-
keit, Vollständigkeit und Unversehrtheit der Elemente zu überprüfen. Sollte sich 
diese Prüfung auf Gesundheitsdaten beziehen, so würde sie ggf. unter Einhaltung 
des für diese Art von Daten geltenden verstärkten Schutzrahmens erfolgen und 
von Personal durchgeführt, das für die besondere Vertraulichkeit dieser Daten 
sensibilisiert wurde.

Unsere Überprüfungen können im Einzelfall die Übermittlung personenbezogener 
Daten an öɡentliche Stellen und Behörden sowie nichtöɡentliche Stellen aller 
Art erforderlich machen; dies gilt insbesondere für Gerichtsvollzieher und Privat-
detektive. Zum Zwecke der Missbrauchsbekämpfung verarbeitete Daten können 
von uns gespeichert werden, solange nichtverjährte Ansprüche unsererseits oder 
Dritter geltend gemacht oder strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden 
können.
Zum Zwecke dieser Überprüfungen können wir auch öɡentlich zugängliche Daten 
von Ihnen verarbeiten. Im Rahmen der Risikoprüfung können wir ein Scoring 
gemäß den geltenden Vorschriften erstellen. Wir greifen hierbei in keinem Fall auf 
ausschließlich automatisierte Entscheidungen zurück, sondern es kommt stets 
zum Eingreifen einer natürlichen Person unsererseits.

§ 3	� An welche Empfänger können Ihre personenbezogenen Daten 

weitergeleitet werden?

§ 3.1	 Externe Dienstleister

Zum Zwecke der Begründung, Durchführung und Beendigung von Versicherungs-
verhältnissen, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des 
zu versichernden Risikos, zur Berechnung der zu erhebenden Versicherungs-
prämie, zur Prüfung einer etwaigen Leistungspɥicht und zur internen Prüfung des 
fristgerechten Forderungsausgleichs können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an unsere Dienstleister, Bevollmächtigten und Erfüllungsgehilfen weiterleiten. 
Eine Auɥistung der von uns eingesetzten Dienstleister, Bevollmächtigten und 
Erfüllungsgehilfen, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie unter www.acmdeutschland.de finden.

§ 3.2	 Vermittler

Soweit Sie hinsichtlich des Versicherungsvertrags von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrags notwendigen Daten und erfährt dabei auch die eventuell vereinbarten 
Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken sowie die zu Ihrer Beratung 
und zu der Betreuung der Versicherungsverträge benötigten Daten.

§ 3.3	 Konzerninterne Unternehmen

Die Unternehmen im Crédit Mutuel-Konzern und im Teilkonzern der 
ACM Deutschland-Gruppe benutzen gemeinsame technische Mittel und Ver-
fahren, für welche spezialisierte Konzernunternehmen bestimmte Datenver-
arbeitungsaufgaben zentral wahrnehmen. Unter diesen Umständen können 
Unternehmen im Crédit Mutuel-Konzern Ihre Daten erhalten und verarbeiten, 
etwa zur zentralen digitalen Verwaltung, Aufbewahrung und Archivierung der 
Vertragsunterlagen, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung. Eine Liste der 
Unternehmen, die eine zentrale Datenverarbeitung vornehmen, finden Sie 
unter www.acmdeutschland.de.
Ferner können personenbezogene Daten, die wir für die Zwecke der Terrorismus-, 
Geldwäsche- und Korruptionsbekämpfung, der Bekämpfung von Wirtschafts-
straftaten sowie der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch und -betrug 
verarbeiten, anderen konzerninternen Unternehmen zugänglich gemacht werden. 
Dies gilt insbesondere im Falle eines nachgewiesenen Versicherungsmissbrauches 
oder -betrugs zur Einleitung strafrechtlicher Schritte. Bei nachgewiesenem Betrug 
bzw. Missbrauch können wir die Person, die die vorgeworfenen Taten begangen 
bzw. zu vertreten hat, auf eine Liste setzen, die sie fünf Jahre lang von jeglicher 
Möglichkeit ausschließt, mit uns oder anderen konzerninternen Unternehmen 

http://www.acmdeutschland.de
http://www.acmdeutschland.de
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Verträge abzuschließen. Die Eintragung in dieser Liste kann auch bei Zahlungs-
vorfällen, wenn ein Vertrag als nichtig erklärt wird, wenn vorsätzlich falsche 
Angaben gemacht werden, sowie im Falle von abweichendem bzw. Fehlverhalten 
oder Drohungen erfolgen.

§ 3.4	 Weitere Empfänger

Öɡentliche Stellen und Behörden (wie z. B. die europäische Versicherungsauf-
sichtsbehörde European Insurance and Occupational Pensions Authority [EIOPA], 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden), Garantiefonds und berufs-
ständische Organe können Empfänger personenbezogener Daten sein, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, oder bei Vorliegen einer behördlichen 
Verpɥichtung.
Insbesondere können Daten an die zuständigen öɡentlichen Stellen und Behörden 
zum Zwecke der Bekämpfung von Terrorismus, Geldwäsche, Korruption, Wirt-
schaftsstraftaten sowie Versicherungsmissbrauch und -betrug weitergeleitet 
werden.
Personenbezogene Daten, welche zum Zwecke der Bekämpfung von Steuer-
straftaten verarbeitet werden, leiten wir gegebenenfalls an die deutschen 
Steuerbehörden weiter, denen es zusteht, sie im Rahmen der Systeme zum 
internationalen Informationsaustausch an ausländische Steuerbehörden zu über-
mitteln.

§ 3.5	 Datenaustausch mit anderen Versicherern

Des Weiteren können andere Versicherer Empfänger von personenbezogenen 
Daten sein, insbesondere zur Geltendmachung und Erledigung Ihrer Ansprüche, 
zur Verwaltung eines Schadensfalls, oder im Rahmen der Bekämpfung von Ver-
sicherungsmissbrauch und -betrug. Es kann in den genannten Fällen erforderlich 
sein, dass ein Austausch von personenbezogenen Daten mit den von Ihnen in 
Ihrem Versicherungsantrag genannten früheren Versicherern stattfindet, um Ihre 
Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls zu überprüfen.

§ 3.6	 Rückversicherer

Einige der von uns übernommenen Risiken versichern wir zusätzlich bei speziellen 
Versicherungsunternehmen (sog. Rückversicherer). Dafür kann es erforder-
lich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild von dem Risiko oder dem Ver-
sicherungsfall machen kann.
Zudem ist es in Einzelfällen möglich, dass der Rückversicherer unser Unter-
nehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungs-
prüfung unterstützt. Die Übermittlung Ihrer Daten werden wir immer auf das 
Notwendigste beschränken und, wenn möglich, die Verwendung anonymisierter 
Daten bevorzugen. Wir unterhalten Rückversicherungsbeziehungen grundsätz-
lich nur zu anerkannten und bewährten Rückversicherern, die nach den gleichen 
Datenschutzstandards arbeiten wie wir selbst.

§ 4	 Welche Maßnahmen werden zum Schutz Ihrer Daten getroɡen?

§ 4.1	 Auftragsverarbeitungsverträge

Mit den von uns eingesetzten Dienstleistern, Erfüllungsgehilfen, mit unseren 
konzerninternen Partnergesellschaften, unseren Vermittlern und Rückversicherern 
haben wir Verträge geschlossen, die spezielle Vorschriften zum Schutz Ihrer 

Daten enthalten. Diese sog. „Auftragsverarbeitungsverträge“ sehen insbesondere 
vor, dass die Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogenen Daten lediglich zu den 
vereinbarten Zwecken erhalten können und diese Daten nur auf die vereinbarte 
Art und Weise verarbeiten dürfen. Insbesondere dürfen die Auftragsverarbeiter 
die Daten an andere Stellen oder Organisationen, außer im Rahmen von Unter-
auftragsverhältnissen und in der eingeräumten und vereinbarten Weise, nicht 
weitergeben. Zudem müssen die Auftragsverarbeiter die notwendigen technisch
organisatorischen Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten sicher zu verarbeiten, 
und dürfen die Daten nur so lange speichern, wie wir es angewiesen haben.

§ 4.2	 Besondere Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheitsdaten

Falls die Durchführung Ihres Versicherungsverhältnisses die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten erfordern sollte, werden wir sicherstellen, dass die dafür 
vorgesehenen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dies kann im Einzelfall 
erfordern, Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten einzuholen. 
Eine solche holen wir insbesondere ein, wenn wir Auskunft von Ärzten, Pɥege-
personen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Kranken-
anstalten, Pɥegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften und Behörden zur Risikobeurteilung oder Leistungsfall-
prüfung benötigen.

§ 4.3	 Datenübermittlung in ein Drittland

Grundsätzlich erfolgt keine Datenübermittlung in ein Land außerhalb des 
Anwendungsbereichs der DSGVO, es sei denn, besondere Umstände in der 
konkreten Vertragsbeziehung würden einen Drittlandbezug ergeben. Sofern 
wir Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit die Voraussetzungen der 
Art. 44 ɡ. DSGVO vorliegen und dem Drittland durch die EU-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-
schriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese können Sie 
bei uns anfordern.

§ 5	 Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?

Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der 
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetz-
liche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren in Ausnahmefällen nach 
§§ 197 ɡ. des Bürgerlichen Gesetzbuches, BGB). Zudem speichern wir Ihre Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpɥichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspɥichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung sowie dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn volle Jahre.

§ 6	 Ihre Rechte

§ 6.1	 Allgemeines

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
(Art. 15 DSGVO) sowie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
(Art. 16 DSGVO) oder die Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
(Art. 18 DSGVO) sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
(Art. 20 DSGVO) zustehen.
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§ 6.2	 Widerspruchsrechte

Einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung können Sie jeder-
zeit und kostenfrei (mit Ausnahme der Übermittlungskosten nach den Basistarifen) 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, widersprechen (Art. 21 DSGVO).

§ 6.3	 Ausübung Ihrer Rechte

Zur Ausübung der Ihnen zustehenden Rechte wenden Sie sich bitte an die o. g. 
Datenschutzbeauftragte.

§ 6.4	 Beschwerden

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die o. g. Datenschutz-
beauftragte oder an eine gem. Art. 77 DSGVO zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden.
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Teil A: Allgemeine 
Versicherungsbedingungen

§ 1	 Versicherte Personen

Versichert sind Personen, nachfolgend auch als Versicherte bezeichnet, die im 
Rahmen der Kartenversicherung der TARGOBANK Inhaber einer gültigen Karte 
sind, die von der TARGOBANK auf Grundlage eines wirksamen Kartenvertrages 
herausgegeben wurde und die den Versicherungsschutz einschließt.

§ 2	 Geltungsbereich

Für die Geldautomatenschutzversicherung und die Einkaufschutzversicherung 
besteht weltweit Versicherungsschutz. Bei einem längeren Auslandsaufenthalt 
besteht nach Ablauf von 62 Tagen kein Versicherungsschutz. Der Versicherungs-
schutz entsteht erneut, sobald die versicherte Person in das Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland zurückkehrt.
Als Ausland (nachfolgend „Ausland“) im Sinne dieser Bedingungen gilt nicht das 
Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das Staatsgebiet, in dem die 
versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.
In Ländern, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, 
wird kein Versicherungsschutz gewährt und kein Service geboten.

§ 3	 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zustandekommen des Kreditkarten-
vertrages. Der Versicherungsschutz endet mit dem Tod des Karteninhabers, 
spätestens zum Zeitpunkt der Beendigung des Kreditkartenvertrages.
Für die Einkaufschutzversicherung beginnt der Versicherungsschutz mit dem 
Abschluss des Kaufvertrages über den versicherten Gegenstand und endet nach 
Ablauf von 30 Tagen nach dem Datum des Kaufabschlusses.

§ 4	 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, die 
durch folgende Ursachen entstanden sind:
•	 Überschwemmung oder Erdbeben;
•	 �Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse jeder Art oder innere Unruhen;
•	 Kernenergie;
•	 �Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriɡe von hoher Hand (z. B. Zoll, 

Polizei etc.);
•	 grob fahrlässiges oder durch Alkoholeinwirkung bedingtes Handeln:
•	 Abhandenkommen durch Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen.
Ist der Nachweis einer dieser Ursachen nicht zu erbringen, so genügt für den 
Ausschluss der Haftung des Versicherers bereits die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden darauf zurückzuführen ist.
Es wird ferner kein Versicherungsschutz gewährt für Schäden, die durch die 
versicherte Person durch eine oder während der vorsätzlichen Ausführung einer 
Straftat oder des vorsätzlichen Versuches einer Straftat verursacht werden.

§ 5	 Zahlung der Entschädigung/Versicherungsleistung

Die Entschädigungsleistung erfolgt nach Wahl des Versicherers durch Geldersatz, 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaɡung des versicherten Gegenstandes. Die 
in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden nach der Maßgabe des 
Referenzkurses EuroFX (Geldkurs) an dem Tag in Euro umgerechnet, an dem der 
Schaden eingetreten ist bzw. die versicherte Person die Zahlung geleistet hat.
Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, 
gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröɡentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt am Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, dass 
die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen nachweislich zu einem 
für die versicherte Person ungünstigeren Kurs erworben wurden.
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§ 6	 Prämie

Für in Ihrer Flexx-Karte inkludierte Versicherungsleistungen fallen keine separaten 
Versicherungsprämien an.

§ 7	 Allgemeine Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

Die versicherte Person ist verpɥichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalls
•	 den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer 

unnötigen Kostenerhöhung führen könnte;
•	 den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen;
•	 dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe seiner 

Leistungspɥicht zu gestatten;
•	 jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen, 

ggf. andere Versicherer von ihrer Schweigepɥicht zu entbinden.

§ 8	 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine der vorgenannten Pɥichten, besteht kein 
Versicherungsschutz. Verletzt die versicherte Person die Pɥichten grob fahrlässig, 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherte nach, dass 
die Pɥicht nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. Abweichend hiervon ist der Versicherer zur Leistung verpɥichtet, 
soweit der Versicherte nachweist, dass die Pɥichtverletzung weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspɥicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn der Versicherte die Pɥicht 
arglistig verletzt.

§ 9	 Verwirkungsgründe, Verjährung

Der Versicherer ist von der Verpɥichtung zur Leistung frei, wenn
•	 die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat;
•	 die versicherte Person den Versicherer arglistig über Umstände getäuscht hat 

oder zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der Leistung 
von Bedeutung sind.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der 
Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 10	 Aufrechnung

Die versicherte Person kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, 
soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 11	 Anzeigen und Willenserklärungen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Text-
form. Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht bevollmächtigt. 
Die Allianz ist von dem Versicherer zur Entgegennahme und zur Abgabe von 
Willenserklärungen bevollmächtigt.

§ 12	 Ansprüche gegen Dritte

Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person gegen 
Dritte gehen auf den Versicherer über, soweit dieser den Schaden ersetzt hat. 
Sofern erforderlich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
verpɥichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber dem Versicherer abzugeben.

§ 13	 Leistung von Dritten

Die Versicherungen gelten subsidiär, d. h., Voraussetzung für die Erbringung einer 
Leistung ist, dass ein Dritter (z. B. ein anderer Versicherer)
•	 nicht zur Leistung verpɥichtet ist oder
•	 seine Leistungspɥicht schriftlich ablehnt oder
•	 seine Leistung erbracht, diese aber zur Begleichung des Schadens nicht aus-

gereicht hat.
Sie bzw. die begünstigte Person haben alles Mögliche und Zumutbare zu unter-
nehmen, um dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer 
verfolgt werden können. Die Vorschriften über den gesetzlichen Forderungsüber-
gang bleiben unberührt.
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Teil B: Besondere 
Versicherungsbedingungen

Geldautomatenschutzversicherung (abhängig vom Karteneinsatz)

§ 1	 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer ersetzt der versicherten Person die nachgewiesenen Auf-
wendungen für Bargeld, das an einem Geldautomaten mit einer Visa Flexx-Karte 
bezogen wurde und das der versicherten Person aufgrund von Diebstahl oder 
Raub im Umkreis von 500 Metern um den Geldautomaten und innerhalb einer 
Stunde nach Abhebung des Bargeldes abhandengekommen ist.
Die Versicherungsleistung für den Ersatz von Bargeld ist auf maximal 300,– EUR 
pro Jahr begrenzt.

§ 2	 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

Die versicherte Person hat den Schaden unverzüglich nach Eintritt des Schaden-
ereignisses bei der örtlichen Polizeidienststelle anzuzeigen.
Dem Schadenanzeigeformular des Versicherers sind folgende Dokumente beizu-
legen:
•	 �der Kreditkartenbeleg, aus dem sich der am Geldautomaten abgehobene 

Betrag ergibt;
•	 eine Kopie der polizeilichen Anzeige.

Einkaufschutzversicherung (abhängig vom Karteneinsatz)

§ 1	 Gegenstand der Versicherung

Bei Abhandenkommen, Diebstahl (auch Raub und andere Vermögensdelikte) oder 
der Beschädigung von Waren, die der Karteninhaber gekauft und mit der Karte 
bezahlt hat und deren Rechnungsbetrag dem Kartenkonto des Karteninhabers 
belastet wird, besteht Versicherungsschutz.
Der Versicherungsschutz für einen versicherten Gegenstand beginnt mit dem 
Abschluss des Kaufvertrages über den versicherten Gegenstand und endet nach 
Ablauf von 30 Tagen nach dem Datum des Kaufabschlusses.
Versicherungsschutz besteht weltweit für Waren mit einem Preis von über 
75,– EUR pro Gegenstand.
Die Entschädigung ist, unabhängig von der Zahl der Versicherungsfälle, auf jähr-
lich 30.000,– EUR beschränkt.
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 6.000,– EUR beschränkt.
Die Entschädigung ist je versicherten Gegenstand auf 600,– EUR beschränkt.
Wurde die Kreditkarte lediglich zur Bezahlung eines Teils des Kaufpreises ein-
gesetzt, erfolgt die Entschädigung entsprechend dem Verhältnis des Kaufpreises 
zum mit der Kreditkarte gezahlten Anteil des Kaufpreises.
Im Falle einer Beschädigung der gekauften Waren sind die Reparaturkosten 
einschließlich der Transportkosten vom Kundendienst zur versicherten Person 
oder, falls die Reparatur unmöglich ist oder die Reparaturkosten den Kaufpreis 
überschreiten, der Kaufpreis versichert.
Sofern der Versicherer eine Entschädigung leistet, hat der Versicherte nach Auf-
forderung durch den Versicherer den versicherten Gegenstand an diesen oder 
einen von ihm bestimmten Dritten herauszugeben.

§ 2	 Einschränkungen des Versicherungsschutzes

Von der Versicherung ausgeschlossen sind Schäden, die auf folgenden Ursachen 
beruhen:
•	 gewöhnliche Abnutzung;
•	 �Selbstverderb oder sonstige Ursachen, die sich aus der Natur oder der 

Beschaɡenheit des versicherten Gegenstandes ergeben;

•	 Mängel oder Fehler des versicherten Gegenstandes;
•	 Be- oder Verarbeitung;
•	 Ungezieferfraß an Pelzen;
•	 �missbräuchlicher Verwendung des versicherten Gegenstandes durch den 

Karteninhaber.
Geringfügige Schäden, die die normale Gebrauchstätigkeit des versicherten 
Gegenstandes nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, wie z. B. Kratzer, 
Schrammen oder Beulen, werden nicht ersetzt.

§ 3	 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

Im Falle eines Diebstahls (auch Raub oder anderer Vermögensdelikte) hat der Ver-
sicherte unverzüglich und innerhalb von 48 Stunden Anzeige bei der zuständigen 
Polizeidienststelle zu erstatten.
Dem Schadenanzeigeformular des Versicherers sind folgende Dokumente beizu-
legen:
•	 �der Rechnungsbeleg, aus dem sich der Kaufpreis des versicherten Gegen-

standes ergibt;
•	 �der Kreditkartenbeleg, aus dem sich die vollständige Zahlung des versicherten 

Gegenstandes mit der Kreditkarte ergibt;
•	 �eine Kopie der polizeilichen Anzeige, wenn der Schaden auf Diebstahl 

(auch Raub und andere Vermögensdelikte) beruht;
•	 �im Falle der Beschädigung einen Kostenvoranschlag zur Reparatur oder die 

Reparaturrechnung;
•	 �im Falle der Unmöglichkeit einer Reparatur eine schriftliche Bestätigung über 

Art und Umfang des Schadens.

Stand: 1. Januar 2026



C
C

FK
A

V
B 

– 
St

an
d:

 0
1/

26Wir sind gerne 
für Sie da

Wann und wo es Ihnen 
am besten passt

Online- & Mobile-Banking
unter www.targobank.de oder 
in der Banking-App
E-Mail: kontakt@targobank.de

Beratungstermin in der Filiale 
vereinbaren kostenlos unter 
0800 - 011 33 55 41 oder online 
unter www.targobank.de/termin

	
ACM Versicherung AG
Servicenummer: +49 211 - 900 20 445
E-Mail: targo-kreditkarte@allianz.com
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